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(2) Personen, die die Hauptverantwortung für die 
im Absatz 1 gekennzeichneten völkerrechtswidrigen 
Handlungen tragen oder die derartige Handlungen 
begehen, die besonders verwerflich oder in ihren Aus
wirkungen besonders schwer sind, werden mit Frei
heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren be
straft.

§91
(bei § 220a StGB West)

§92
(bei § 220a StGB West)

§93
Kriegsverbrechen

(1) Wer bei bewaffneten Auseinandersetzungen 
allgemein anerkannte völkerrechtliche Normen ver
letzt, insbesondere wer

1. verbotene Kampfmittel einsetzt oder ihren Ein
satz anordnet;

2. unmenschliche Handlungen gegen die Zivilbe
völkerung, Verwundete, Kranke, Wehrlose oder Ge
fangene begeht oder anordnet;

3. fremdes Gut sich aneignet oder ohne militärische 
Notwendigkeit zerstört oder solche Handlungen an
ordnet;

4. das Zeichen des Roten Kreuzes oder ihm gleich
gestellte Zeichen mißachtet oder mißbraucht, Gewalt
akte gegen Personen oder Einrichtungen, die diese 
Zeichen führen, begeht oder solche Handlungen an
ordnet;

5. Gewaltakte gegen Parlamentäre begeht oder an
ordnet,
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr be
straft.

(2) Wer das Verbrechen zum Zwecke oder im Zu
sammenhang mit einer Aggression begeht, wird mit 
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

(3) Wer durch das Verbrechen vorsätzlich besonders 
schwere Folgen verursacht, wird mit lebenslänglicher 
Freiheitsstrafe oder mit Todesstrafe bestraft.

§94
(bei § 46a StGB West)

§95

Ausschluß des Befehlsnotstandes
Auf Gesetz, Befehl oder Anweisung kann sich nicht 

berufen, wer in Mißachtung der Grund- und Men
schenrechte, der völkerrechtlichen Pflichten oder der 
staatlichen Souveränität der Deutschen Demokrati
schen Republik handelt; er ist strafrechtlich verant
wortlich.
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